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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 2714/J des Abgeordneten Wurm und weiterer Abgeordneter nach den 
mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Einleitend ist zur vorliegenden parlamentarischen Anfrage festzuhalten, dass 
Babyfone grundsätzlich der europäischen R&TTE-Richtlinie, umgesetzt mit dem 
Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG), 
StF: BGBl. I Nr. 134/2001, unterliegen und damit in die Zuständigkeit des Herrn 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie fallen. 
 
Soweit die Fragen den Zuständigkeitsbereich meines Ressorts betreffen, ist Folgendes 
auszuführen: 
 
Frage 1: 
Die Ergebnisse der Testung sind unmittelbar nach der Veröffentlichung den 
Mitgliedern des Arbeitskreises „Gesundheitliche Bewertung elektromagnetischer 
Felder“ (Arbeitskreis EMF) des Bundesministeriums für Gesundheit zur Beurteilung 
übermittelt worden. Es ist geplant, in der nächsten Sitzung des Arbeitskreises diese 
Daten, speziell noch im Hinblick auf mögliche Maßnahmen zur Änderung von 
Standards und Prüfnormen, welche nicht adäquat für Säuglinge sind, zu erörtern. Es 
ist aber darauf hinzuweisen, dass bei diesem Test vor allem auch Fragen der 
Zuverlässigkeit und funktionellen Leistungsfähigkeit der Geräte angesprochen 
werden, die nicht in die Zuständigkeit meines Ressorts fallen. 
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Frage 2: 
Diese Einstufung der IARC ist umgehend vom Gesundheitsministerium und dem 
Arbeitskreis EMF diskutiert und in seine Empfehlungen einbezogen worden. So wurde 
die Empfehlung des Obersten Sanitätsrates zum Umgang mit der Mobiltelefonie, die 
bereits seit 2005 besteht und regelmäßig überarbeitet wird, durch diese Einstufung in 
ihrem vorsorgeorientierten Ansatz bestärkt. 
 
Frage 3: 
Der Vorsorgeansatz des Gesundheitsministeriums in Bezug auf elektromagnetische 
Felder und insbesondere hinsichtlich der Mobiltelefonie ist durch die Einstufung der 
IARC gestärkt worden und dementsprechend können die Empfehlungen des Obersten 
Sanitätsrates mit größerem Nachdruck vertreten werden. 
 
Fragen 4 bis 7: 
Babyfone sind zugelassene Geräte, die Eltern bei der Fürsorge für ihre Kinder 
unterstützen und einer Nachfrage nachkommen. Da diese Geräte in der 
unmittelbaren Nähe von Säuglingen betrieben werden ist es wichtig, dass für die 
Funktion der Geräte unnötige Emissionen (etwa Funkübertragung auch dann, wenn 
das Baby ruhig schläft) vermieden werden. In Abstimmung mit anderen betroffenen 
Bundesministerien wird mein Ressort auf EU-Ebene versuchen, eine Änderung der 
Standards und Prüfnormen für derartige Geräte zu erwirken. 
 
 
 
 
 

 

 

Dr.in Sabine Oberhauser 
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